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3. Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadtwerke Prenz-
lau GmbH (SWP) 

 

§ 1 Geltungsbereich 
1. Die „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A)“ 
regeln das Verhältnis zwischen den Benutzern der öffentlichen Abwas-

seranlagen und der Stadtwerke Prenzlau GmbH (nachfolgend Gesell-
schaft genannt) sowie die Einleitung von Abwasser im Rahmen der 

Leistungsfähigkeit der Anlagen. 
 
2. Die AEB-A gelten für alle Kunden die nach der Abwasserbeseiti-

gungssatzung der Stadt Prenzlau dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang unterliegen. 

 
§ 2 Entsorgungsvertrag, Vertragspartner (Anschlussnehmer) 

1. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Entwässerung im Entsorgungs-
gebiet der Stadt Prenzlau auf der Grundlage eines privatrechtlichen 
Entsorgungsvertrages nach Maßgabe der Abwasserbeseitigungssat-

zung der Stadt und zu den nachstehenden “Allgemeinen Entsorgungs-
bedingungen für Abwasser (AEB-A)“ durchzuführen. 

 
2. Die Gesellschaft führt die Entsorgung aufgrund eines privatrechtli-
chen Vertrages durch. Der Vertrag kommt durch die Stellung des 

Antrages auf Entsorgung durch den Grundstückseigentümer bzw. dem 
in Abs. 4 genannten Vertragspartner oder durch die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Entwässerungsleistungen zustande. 
 
3. Der Antrag auf Entsorgung des Grundstücks muss auf einem be-

sonderen - bei der Gesellschaft erhältlichen Vordruck - gestellt werden. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, jedem Anschlussnehmer bei Vertrags-

abschluss sowie den übrigen Anschlussnehmern auf Verlangen die 
dem Vertrag zugrundeliegenden AEB-A einschließlich der dazugehöri-
gen Preislisten, Preisregelungen und sonstigen Anlagen unentgeltlich 

auszuhändigen. 
 

4. Vertragspartner der Gesellschaft zur Entsorgung des Grundstücks 
(nachstehend „Anschlussnehmer“ genannt) ist 

 
a) Der Grundstückseigentümer oder der Erbbauberechtigte, Nießbrau-
cher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. 

 
b) Solche Personen, welche die tatsächliche Gewalt über eine bauliche 

Anlage oder ein Grundstück ausüben, soweit kein Grundstückseigen-
tümer oder dinglicher Nutzungsberechtigter ermittelbar ist. 
 

c) Abweichend von Buchst. a) anstelle der Grundstückseigentümers 
der jeweilige Mieter oder Pächter eines Grundstücks, eines Gebäudes 

oder einer Wohnung, soweit dies ausdrücklich mit der Gesellschaft 
vereinbart worden ist. 
 

5. Tritt an die Stelle eines Anschlussnehmers eine Gemeinschaft von 
Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 

vom 15.03.1951 (BGBl. I S. 175), so wird der Entsorgungsvertrag mit 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder 

Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuldner. Die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter oder eine 
andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus 

dem Entsorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen alle 
Wohnungseigentümer abzuschließen und personelle Änderungen, die 

Haftung der Wohnungseigentümer abzuschließen und personelle 
Änderungen, die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, der 
Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht be-

nannt, so sind die an einen Wohnungseigentümer abgegebenen 
Erklärungen der Gesellschaft auch für die übrigen Wohnungseigentü-

mer rechtswirksam. Das gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem 
versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht 
(Gesamteigentum und Miteigentum nach Bruchteilen).  

 
6. Wohnt der Anschlussnehmer nicht im Inland, so hat er der Gesell-

schaft einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 
 
7. Tritt an Stelle der Gesellschaft eine andere Körperschaft oder ein 

andres Unternehmen in die sich aus dem Entsorgungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zu-

stimmung des Anschlussnehmers.  Der Wechsel ist öffentlich bekannt 
zu geben. 

 
8. Übernimmt ein neuer Anschlussnehmer eine bestehende Anlage, 
sind der bisherige und der neue Anschlussnehmer verpflichtet der 

Gesellschaft den Zeitpunkt der Übergabe und ihre Anschriften mitzutei-
len. Aufgrund dieser Mitteilung scheidet der bisherige Anschlussneh-

mer aus dem Vertrag aus und der neue Anschlussnehmer tritt an seine 
Stelle, sofern sich die genehmigten oder vertraglich vereinbarten 

Bedingungen nicht ändern. Kommen die Anschlussnehmer dieser 
Pflicht nicht nach, sind beide gegenüber der Gesellschaft für die 
Verbindlichkeiten als Gesamtschuldner verantwortlich. 

 
§ 3 Art und Umfang der Entsorgung, Einleitungsbeschränkun-

gen   
1. Die Übernahme der Beseitigung bzw. der Entsorgung des eingeleite-
ten Abwassers erfolgt nach Antrag des Anschlussnehmers und der 

Zustimmung der Gesellschaft. Eines erneuten Antrages und der Zu-
stimmung der Gesellschaft bedürfen Einleitungen, die in der Menge 

und Beschaffenheit des Abwassers wesentlich von der bisherigen 
Einleitung abweichen. Die Notwendigkeit weiterer Genehmigungen, 

z.B. durch die zuständigen Wasserbehörden bleibt unberührt. 
 
2. Die Gesellschaft ist verpflichtet, Abwasser entsprechend der Abwas-

serbeseitigungssatzung der Stadt in deren Entsorgungsgebiet abzu-
nehmen, vorausgesetzt, die in der Anlage 1 Abs. 1 festgelegten Einlei-

tungsbedingungen und -beschränkungen werden eingehalten. Die 
Abnahme erfolgt mit der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
bzw. mit der Entleerung und Abfuhr der Anlageninhalte von Grund-

stückskleinkläranlagen bzw. abflusslosen Gruben. Die Einleitung von 
Abwasser, das den in der Anlage 1 Abs. 1 zu diesen AEB-A festgeleg-

ten Verschmutzungsgrad übersteigt, ist nur aufgrund einer einzelver-
traglichen Regelung zwischen der Gesellschaft und dem Einleiter 
gemäß der Anlage 3 zu diesen AEB-A gestattet. 

 
§ 4 Grundstücksbenutzung 

1. Der Grundstückseigentümer, hat das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein 
im Entsorgungsgebiet liegendes Grundstück unentgeltlich zuzulassen 

soweit diese Maßnahmen für die öffentliche Abwasserbeseitigung 
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen oder anzuschließen sind, 
die vom Anschlussnehmer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 

einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseiti-
gung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 

soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
2. Der Grundstückseigentümer und Anschlussnehmer sind rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grund-

stücks schriftlich zu benachrichtigen. 
 

3. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zu-
mutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gesellschaft zu tragen, 

soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grund-
stücks dient. 

 
4. Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 

Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind. 

 
5. Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines 

Grundstücks zum Zwecke der Entsorgung, zu dulden. 
 
6. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf 

Verlangen der Gesellschaft die schriftliche Zustimmung des Grund-
stückseigentümers zur Benutzung beizubringen. 

 
 
§ 5 Grundstücksanschlusskosten, Grundstückentwässerungs-

anlagen 
1. Die Gesellschaft ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung 

der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 
 
a) die Herstellung und Erneuerung des Grundstücksanschlusses (An-

schlusskanal) einschließlich Kontrollschacht bzw. Pumpenschacht 
 

b) die Veränderung des Grundstückanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung seiner Grundstücksanlage erforderlich oder aus 

anderen Gründen von ihm veranlasst werden 
 
c) für die Unterhaltung der zusätzlichen Anschlusskanäle einschließlich 

Kontrollschacht bzw. Pumpenschacht, falls mehr als eine Zuleitung 
zum Schmutzwasserkanal und zum Niederschlagswasserkanal vorhan-

den ist. 
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d) für das Schließen oder die Beseitigung des Anschlusskanals zu 
verlangen. 

 
2. Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der 
Anschlusskanäle bis zu den Kontrollschächten sowie die Lage und 

Ausführung der Kontrollschächte bestimmt die Gesellschaft nach 
Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner Interes-

sen. Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch einen 
gemeinsamen Anschlusskanal entwässert werden. Die Benutzungs- 

und Unterhaltungsrechte sind in diesem Fall im Grundbuch dinglich zu 
sichern. 
 

3. Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende 
Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem anzu-

schließenden Grundstück bis zum Anschlusskanal obliegt dem An-
schlussnehmer. 
 

4. Vom Anschlussnehmer sind die Grundstücksentwässerungsanlagen 
unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und der ein-

schlägigen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen zu errichten. 
Insbesondere sind die Grundstücksentwässerungseinrichtungen mit 
geeigneten Kontrollschächten, Rückstausicherungen sowie im Bereich 

einer Druckkanalisation mit den erforderlichen Hebe- und Förderag-
gregaten zu versehen. Abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen sind 

so anzulegen, dass eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung möglich ist 
und das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Anlagen 

entleeren kann. 
 
5. Die Gesellschaft ist berechtigt weitere technische Anforderungen an 

die Grundstücksentwässerungsanlagen und deren Betrieb festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Entsorgung, 

insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Kanalnetzes not-
wendig ist. 
 

§ 6 Inbetriebnahme des Abwasseranschlusses 
1. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Inbetriebnahme des 

Abwasseranschlusses unverzüglich der Gesellschaft schriftlich mitzutei-
len. Als Inbetriebnahme gilt die Verbindung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage mit dem Anschlusskanal. 

 
2. Die Mitteilung über die Inbetriebnahme muss in zweifacher Ausfer-

tigung eine zeichnerische Darstellung enthalten, aus der Anzahl, 
Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Grundstück-
sentwässerungsanlage hervorgeht.    

 
3. Die Benutzung des Abwasseranschlusses darf erst erfolgen, nach-

dem die Gesellschaft die Grundstücksentwässerungsanlage beanstan-
dungsfrei abgenommen hat. Bei der Abnahme müssen die Anlagen 

sichtbar und gut zugänglich sein. Durch die Abnahme übernimmt die 
Gesellschaft keine zivilrechtliche Haftung für die Mängelfreiheit der 
Anlage. 

 
4. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, stehen der Gesell-

schaft die Rechte gemäß § 7 Abs. 3 zu. 
 
 

§ 7 Prüfung und Überwachung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage, Anzeigepflichten, Zutritt 

1. Die Gesellschaft ist berechtigt die Grundstücksentwässerungsanlage 
vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Der Anschlussneh-
mer ist verpflichtet, alle für die Prüfung der Grundstücksentwässe-

rungsanlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

2. Reinigungsöffnungen, Kontrollschächte, Rückstausicherungen sowie 
Hebe- und Förderaggregate müssen jederzeit zugänglich sein. 

 
3. Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, welche die Sicher-
heit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, ist die 

Gesellschaft berechtigt, die Beseitigung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist zu verlangen bzw. den Anschluss oder die Entsor-

gung zu verweigern. 
 
4. Der Anschlussnehmer hat die Gesellschaft unverzüglich zu benach-

richtigen, wenn 
 

a) der Verdacht besteht, dass der Betrieb ihrer Grundstücksentwässe-
rungsanlage durch Umstände beeinträchtigt wird, die auf die öffentli-
che Abwasseranlage zurückwirken könnten (z.B. Verstopfung von 

Abwasserleitungen), 
 

b) Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu 
geraten drohen, die den Anforderungen nach der Anlage 1 zu diesen 
AEB-A nicht entsprechen, 

 
c) sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 

 
d) sich die mitteilungspflichtigen Daten über abwassererzeugende 

Betriebsvorgänge bei Indirekteinleitungen erheblich ändern, 
 
e) für sein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- oder 

Benutzungsrechtes entfallen, 
 

f) durch Verkauf oder Teilung des Grundstücks ein neuer Anschluss-
nehmer Anschlussrechte und –pflichten übernimmt. 

 
g) wesentliche Nutzungsänderungen auf dem Grundstück eintreten. 
 

h) Die Inhaber von Gewerbe – und Industriegrundstücken haben der 
Gesellschaft darüber hinaus mitzuteilen, wenn erstmalig Abwasser vom 

Betriebsgrundstück in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird, 
sowie falls Änderungen in der Beschaffenheit, der Menge und des 
zeitlichen Anfalls des Abwassers eintreten. 

 
5. Den Beauftragten der Gesellschaft ist zur Prüfung der Grundstück-

sentwässerungsanlagen und zur Feststellung aller für die Entgeltbe-
rechnung erforderlichen Umstände während der üblichen Geschäftszei-
ten der Gesellschaft nach vorheriger Anmeldung ungehindert Zutritt zu 

allen Anlagenteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewäh-
ren. Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gesellschaft 

ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 
 

6. Der Anschlussnehmer hat über Veränderungen, die zur Ermittlung 
der Entgelthöhe für die Niederschlagswasserbeseitigung von Bedeu-
tung sind, die Gesellschaft unverzüglich zu unterrichten. Der An-

schlussnehmer hat der Gesellschaft insbesondere Änderungen der 
Größe der auf dem Grundstück bebauten und befestigten Flächen und 

Änderungen der Art der Flächenversiegelung anzugeben. 
 
7. Bei Verletzung der Mitwirkungspflichten ist die Gesellschaft berech-

tigt, die Berechnungsgrundlagen zu schätzen, die dann als verbindlich 
gelten. 

 
 
§ 8 Entwässerungsentgelt 

1. Für die laufende Benutzung der Abwasseranlagen und die Entsor-
gung der Grundstücksentwässerungsanlagen wird ein Entwässerungs-

entgelt für das Einleiten, Abholen und Behandeln von 
 
a) Schmutzwasser 

 
b) Niederschlagswasser 

 
c) Fäkalien aus abflusslosen Gruben 

 
d) Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 
 

gemäß den jeweils gültigen Tarifen “Abwasser“ (Anlage 2) der Gesell-
schaft erhoben. Die Tarife werden ortsüblich veröffentlicht. 

 
2. Die Verpflichtung zur Zahlung des Entwässerungsentgeltes entsteht 
mit dem Tage der Inbetriebnahme des Abwasseranschlusses, der 

Inanspruchnahme der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen oder des Beginns der sonstigen Nutzung der öffentlichen Ent-

wässerungsanlagen und endet mit dem Ablauf des Tages, an dem der 
Anschlusskanal auf Antrag des Anschlussnehmers durch die Gesell-
schaft zugesetzt bzw. beseitigt worden ist oder die sonstige Benutzung 

der öffentlichen Entwässerungsanlagen eingestellt worden ist. 
 

 
§ 9 Entgeltmaßstäbe 

1. Entgeltmaßstab für die Einleitung von Schmutzwasser in die Kanali-
sation ist die bezogene Frischwassermenge auf dem angeschlossenen 
Grundstück unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades des 

eingeleiteten Schmutzwassers. 
 

2. Voraussetzung für die Erhebung von Zuschlägen in Abhängigkeit 
des Verschmutzungsgrades ist, dass 
 

a) das eingeleitete Schmutzwasser einen höheren Gehalt an chemi-
schen Sauerstoffbedarf (CSB) oder eine höhere Konzentration an 

absetzbaren Stoffen enthält als in der Anlage 1 Abs. 1 zugelassen ist, 
und 
 

b) die jährliche Einleitmenge an Schmutzwasser mehr als 200 m³ 
beträgt.  

 
3. Der Verschmutzungsgrad (CSB und absetzbare Stoffe) wird von der 
Gesellschaft anhand von 3 qualifizierten, nicht abgesetzten homogeni-

sierten Stichproben ermittelt. Die Ermittlung des chemischen Sauer-
stoffbedarfs (CSB) erfolgt nach der jeweils dafür gültigen DIN (derzei-
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tig DIN 38409 – Teil 41 Ausgabe Dezember 1980), die des Gehaltes an 
absetzbaren Stoffen mittels Immhofftrichter bei einer Absetzzeit von 

0,5 Stunden. Grundlage für die Berechnung des Verschmutzungszu-
schlages ist das gewichtete Mittel der Messergebnisse der 3 Proben. 
Die Proben sind innerhalb eines Monats an verschiedenen Tagen zu 

verschiedenen Tageszeiten zu entnehmen. Hat ein Anschlussnehmer 
mehrere Einleitstellen wird die Beprobung und die Berechnung des 

Zuschlages für jede Einleitstelle gesondert vorgenommen. 
 

4. Ergibt das Ergebnis der Messung nach Abs. 3 eine Überschreitung 
der Grenzwerte trägt der Anschlussnehmer die Kosten der Beprobung. 
Vom Anschlussnehmer sind ab der Mitteilung über die Feststellung der 

Grenzwertüberschreitung Zuschläge gemäß Anlage 2 Abs. 1.2 zu 
zahlen. 

 
5. Ändert sich der Verschmutzungsgrad des eingeleiteten Schmutz-
wassers kann der Anschlussnehmer auf eigene Kosten eine erneute 

Probenahme bei der Gesellschaft beantragen oder das von einem 
anerkannten Labor ermittelte Analyseergebnis einer Beprobung nach 

den Vorschriften des Abs. 3 vorlegen. Die Gesellschaft wird anhand 
der Analysewerte den Zuschlag erneut berechnen und für die Entgel-
terhebungen ab dem Zeitpunkt der Antragstellung berücksichtigen 

 
6. Entgeltmaßstab für die Einleitung von Niederschlagswasser in die 

Kanalisation ist die angeschlossene bebaute und versiegelte Grund-
stücksfläche. 

 
7. Entgeltmaßstab für das Abholen und Behandeln von Fäkalien aus 
abflusslosen Gruben und von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen ist die 

abgeholte Menge dieser Stoffe. 
 

§ 10 Ermittlung des entgeltpflichtigen Frischwasserver-
brauchs 
1. Als entgeltpflichtige bezogene Frischwassermenge gelten alle 

Wassermengen, die 
 

a) aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
 
b) zum Zwecke des Gebrauchs aus anderen Anlagen und Gewässern  

 
entnommen werden. 

 
2. Die Zuführung der in Abs. 1b genannten Wassermengen in die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung ist der Gesellschaft vorher 

anzuzeigen und durch Messeinrichtung der Gesellschaft nachzuweisen. 
 

3. Werden aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommene 
Wassermengen nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt, 

bleiben sie auf Antrag des Anschlussnehmers bei der Bemessung der 
Abwasserentgelte außer Betracht. Die Menge des zurückgehaltenen 
Frischwassers ist vom Anschlussnehmer nachzuweisen. 

 
a) durch das Messergebnis einer Messeinrichtung der Gesellschaft die 

ausschließlich die zurückgehaltene Wassermenge misst, 
 
b) wenn eine Messung nicht möglich ist, durch nachprüfbare Unterla-

gen und Gutachten von Sachverständigen, die eine zuverlässige 
Schätzung der Wassermenge ermöglicht. 

 
4. Anträge auf Absetzung zurückgehaltener Frischwassermengen aus 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen werden nicht für zurückliegen-

de Rechnungslegungen berücksichtigt. 
        

5. Die Festlegung der Bauart, der Anzahl, der Größe und der Einbau-
stelle von zusätzlichen Messeinrichtungen zur Bestimmung des ent-

geltpflichtigen Frischwasserverbrauchs bestimmt die Gesellschaft. 
Diese Messeinrichtungen müssen den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen und sind von der Gesellschaft oder einem zugelassenen 

Installationsunternehmen in Abstimmung mit der Gesellschaft zu 
installieren. Die Kosten der Installation trägt der Anschlussnehmer. Die 

Messeinrichtung wird von der Gesellschaft gestellt und bleibt deren 
Eigentum. Für die Bereitstellung der zusätzlichen Messeinrichtung 
sowie deren Eichung, Ablesung und Abrechnung wird ein jährliches 

Entgelt gemäß Anlage 2 erhoben. Für die Nachprüfung von Messein-
richtungen gilt §19 AVBWasserV entsprechend. 

 
6. Anstelle der Ermittlung des entgeltpflichtigen Frischwasserver-
brauchs nach Abs. 1 – 3 kann die Gesellschaft oder der Anschluss-

nehmer die Messung der Schmutzwassermenge durch einen Abwas-
serzähler der Gesellschaft verlangen. Die Höhe des Entgeltes bestimmt 

sich dann nach der gemessenen Schmutzwassermenge. Die Kosten für 
die Beschaffung und den Einbau der Messeinrichtung trägt derjenige 
der die Messung der Schmutzwassermenge mittels Messeinrichtung 

verlangt. 
 

7. Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung für die bezogene oder 
abgesetzte Wassermenge eine Überschreitung der Verkehrsfehlergren-

zen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist das zu hoch oder zu niedrig berechnete Entgelt zu 
erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 

einwandfrei festzustellen, zeigt eine Messeinrichtung nicht richtig an 
oder leitet ein Anschlussnehmer Wassermengen nach Abs. 1b ohne 

Messung ein, so ermittelt die Gesellschaft den Wasserverbrauch für die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsver-

brauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung nachfolgen-
den Ablesezeitraumes oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs oder 
des Verbrauchs vergleichbarer Anschlussnehmer durch Schätzung; die 

tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Gleiches gilt für Messeinrichtungen zur Messung der Schmutzwasser-

menge. 
 
8. Wird Schmutzwasser ohne Zustimmung der Gesellschaft eingeleitet 

ist die Gesellschaft berechtigt die eingeleiteten Mengen zum Zwecke 
der Entgeltberechnung unter Beachtung der tatsächlichen Umstände 

zu schätzen. 
 
§ 11 Ermittlung der entgeltpflichtigen angeschlossenen 

Grundstücksfläche 
1. Die entgeltpflichtige angeschlossene Grundstücksfläche für die 

Berechnung des Niederschlagswasserentgeltes wird als Summe der 
tatsächlich überbauten und versiegelten Grundstücksfläche ermittelt. 

Berücksichtigt werden nur solche Flächen von denen das Nieder-
schlagswasser mittelbar oder unmittelbar in die öffentlichen Abwasser-
anlagen gelangt. 

 
2. Aufgrund der unterschiedlichen Wasserdurchlässigkeit der einzelnen 

Flächenarten gehen diese wie folgt in die Berechnung der angeschlos-
senen Grundstücksfläche ein: 
   

a) Dachflächen ohne Regenwasserspeichereffekt        100 v.H. 
 

b) Flächen aus Beton, Asphalt oder Pflaster              100 v.H. 
 
c) Dachflächen mit Regenspeichereffekt (begrünte 

Dachflächen, begrünte Dachflächen von Tiefgaragen 
außerhalb von Gebäuden)           50 v.H.

  
d) Flächen mit Schotterdeckschichten oder 
Rasengittersteinen            40 v.H. 

 
e) Bebaute oder unbebaute Flächen, welche an 

Rückhalte- und Versickerungsanlagen angeschlossen 
sind und über eine Drosseleinrichtung max. 10 l/s je 

ha ableiten                     50 v.H. 
 
Die Gesellschaft legt technische Anforderungen an Rückhalteanlagen 

nach Abs. 2 Buchstabe e fest. 
 

3. Zur Ermittlung der einzelnen angeschlossenen bebauten und versie-
gelten Flächenarten eines Grundstücks ist der Anschlussnehmer zur 
Mitwirkung und Auskunft verpflichtet. Dazu hat er innerhalb einer 

angemessenen Frist nach Aufforderung der Gesellschaft und Übergabe 
eines Erfassungsbogens eine schriftliche Flächengrundlagenerklärung 

abzugeben die alle zur Erhebung des Niederschlagsentgeltes erforder-
lichen Angaben enthält. Kommt der Anschlussnehmer seiner Mitwir-
kungs- und Auskunftspflicht nicht nach, oder sind die Angaben unvoll-

ständig oder offensichtlich falsch, ist die Gesellschaft berechtigt Größe 
und Art der angeschlossenen Flächen selbst zu ermitteln oder zu 

schätzen. 
 

4. Die Flächengrundlagenerklärung hat auch für den Rechtsnachfolger 
des Grundstückeigentümers bzw. Anschlussnehmers Bestand. 
 

5. Die Flächengrundlagenerklärung ist Grundlage der Entgeltberech-
nung für ein Kalenderjahr. Bei Änderung der angeschlossenen Flächen 

und entsprechender Änderung der Flächengrundlagenerklärung wer-
den diese bei der nächsten Entgeltberechnung berücksichtigt. 
 

6. Veränderungen der angeschlossenen bebauten und versiegelten 
Flächen hat der Anschlussnehmer der Gesellschaft unverzüglich mitzu-

teilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei verspäteter oder unterlasse-
ner Mitteilung, nicht erhobene Entgelte nachträglich geltend zu ma-
chen. 

 
§ 12 Ermittlung der entgeltpflichtigen abgeholten Menge 

Die Feststellung der entgeltpflichtigen abgeholten Mengen von Fäkali-
en aus abflusslosen Gruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 
erfolgt an der Messeinrichtung des Spezialfahrzeugs. 

 



  

Seite 4 

AEB-A – Stadtwerke Prenzlau GmbH   Gültig ab 01.09.2018 
   

§ 13 Entleerung der abflusslosen Gruben und Kleinkläranla-
gen 

Die Notwendigkeit der Entleerung von abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen ist von den Anschlussnehmern rechtzeitig – in der Regel 
eine Woche vorher – bei der Gesellschaft anzumelden. Für Entleerun-

gen an Sonn- und Feiertagen, sowie für die Verwendung überdurch-
schnittlicher Schlauchlängen ist ein zusätzliches Entgelt gemäß Anlage 

2 zu zahlen. 
 

 
 
§ 14 Abrechnung der Entwässerungsleistungen 

1. Das Entwässerungsentgelt wird nach Wahl der Gesellschaft monat-
lich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch 12 Monate nicht 

wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet. 
 
2. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Tarife, so 

wird die für die neuen Tarife maßgebliche Leistung zeitanteilig abge-
rechnet. 

 
§ 15 Abschlagszahlungen     
1. Wird die erbrachte Entwässerungsleistung nicht monatlich, sondern 

in anderen Zeitabschnitten abgerechnet, kann die Gesellschaft Ab-
schlagszahlungen verlangen. Die Abschlagszahlung bemisst sich nach 

der erbrachten Entwässerungsleistung im zuletzt abgerechneten 
Zeitraum. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich 

die Abschlagszahlung nach der durchschnittlich erbrachten Entwässe-
rungsleistung für vergleichbare Anschlussnehmer. 
 

2. Die nach einer Tarifänderung anfallenden Abschlagszahlungen 
können mit dem Vom-Hundertsatz der Tarifänderung entsprechend 

angepasst werden. 
 
3. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen 

verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 

verrechnen. Nach Beendigung der Entsorgungsverhältnisse sind die zu 
viel gezahlten Abschläge unverzüglich zu erstatten. 
 

4. Eine Änderung der Abrechnungszeiträume und der Anforderung von 
Abschlagszahlungen bleibt der Gesellschaft vorbehalten. 

 
§ 16 Zahlung, Verzug, Einstellung und Wiederaufnahme der 
Entsorgung 

1. Rechnungen und Abschlagszahlungen werden zu dem von der 
Gesellschaft angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen 

nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
 

2. Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers kann die Gesellschaft, 
wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, neben der Erhebung von Verzugszinsen 

von 5 v. H. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank, die dadurch entstandenen Kosten pauschal berechnen. 

 
3. Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung ist 
die Gesellschaft berechtigt, die Entsorgung zwei Wochen nach Andro-

hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, 
dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Nichterfüllung der 

Zahlungspflicht stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seine Zahlungspflicht zukünftig fristgerecht nachkommt. Die Gesell-
schaft kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Entsorgung 

androhen. 
 

4. Die Gesellschaft hat die Entsorgung unverzüglich wiederaufzuneh-
men, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind und der 

Anschlussnehmer die Kosten der Einstellung und der Wiederaufnahme 
der Entsorgung ersetzt hat. 
 

§ 17 Vorauszahlungen 
1. Die Gesellschaft ist berechtigt, für die Entwässerungsleistung eines 

Abrechnungszeitraumes Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der Anschluss-
nehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 

nachkommt. 
 

2. Die Vorauszahlung bemisst sich nach der berechneten Entwässe-
rungsleistung des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder der 
durchschnittlich berechneten Entwässerungsleistung vergleichbarer 

Anschlussnehmer. Macht der Anschlussnehmer glaubhaft, dass seine 
Einleitungsmenge wesentlich geringer ist, so wird dies angemessen 

berücksichtigt. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere 
Monate und erhebt die Gesellschaft Abschlagszahlungen, so kann sie 
die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 

Vorauszahlung wird bei der nächsten Rechnungslegung verrechnet. 
 

3. Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Gesellschaft auch 
für die Erstellung oder Änderung des Grundstücksanschlusses (An-

schlusskanal) Vorauszahlung in Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Kosten verlangen. 
 

§ 18 Sicherheitsleistung 
1. Ist der Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so 

kann die Gesellschaft in angemessener Höhe Sicherheitsleistung 
verlangen. 

 
2. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz der Europäi-
schen Zentralbank verzinst. 

3. Ist der Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtun-

gen aus dem Entsorgungsverhältnis nach, so kann sich die Gesell-
schaft aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungs-
aufforderung hinzuweisen. 

 
4. Die Sicherheit ist zurückgegeben, wenn ihre Voraussetzungen 

weggefallen sind. 
 
5. Sicherheiten können dem Einlieferer der Empfangsbescheinigung 

ohne Prüfung der Empfangsberechtigung zurückgegeben werden. 
 

§ 19 Zahlungsverweigerung 
1. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berech-

tigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur 
 
a) soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler 

vorliegen und 
 

b) wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung inner-
halb von zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder 
Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.     

 
2. Sonstige Einwendungen gegen Abrechnungen sind innerhalb eines 

Monats nach Zustellung der Rechnung zu erheben; ausgenommen sind 
Anzeigen wegen nicht offensichtlicher Mängel. Spätere Einwendungen 
können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Verpflichtung zur 

Zahlung der geforderten Entgelte bleibt unberührt. 
 

§ 20 Entgeltschuldner 
1. Der Anschlussnehmer ist zur Zahlung der jeweiligen Abwasserent-
gelte verpflichtet. Entgeltpflichtig ist außerdem, wer die Leistungen der 

öffentlichen Abwasseranlagen in Anspruch nimmt. 
 

2. Mehrere Anschlussnehmer haften als Gesamtschuldner. 
 

3. Beim Wechsel des Anschlussnehmers geht die Pflicht mit Beginn des 
Nutzungsrechtes durch den neuen Anschlussnehmer auf diesen über. 
Wenn der bisherige Anschlussnehmer eine Mitteilung vom Übergang 

der Entgeltpflicht versäumt hat, so haftet er für die Entgelte, die für 
den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gesellschaft 

entstehen, gesamtschuldnerisch mit dem neuen Anschlussnehmer. 
 
4. Die Entgeltpflicht entsteht, wenn das Grundstück betriebsfertig an 

die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. Sie erlischt mit dem 
Termin, auf den die Abwasserableitung fristgerecht und schriftlich 

durch den Anschlussnehmer gekündigt ist oder mit dem Übergang der 
Entgeltpflicht und der Mitteilung des bisherigen Anschlussnehmers 
über diesen Sachverhalt gemäß Ziff. 3. 

 
5. Der Wechsel des Entgeltschuldners ist der Gesellschaft binnen zwei 

Wochen anzuzeigen. 
 

§ 21 Haftung 
1. Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, 
die die Gesellschaft nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder 

teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel oder Schäden auf, 
die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, 

Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwas-
serablauf verursacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf 
Schadensersatz.  

 
2. Die Anschlussnehmer und die Benutzer haften für schuldhaft verur-

sachte Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den AEB-A 
widersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zu-
standes der Grundstückentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben 

die Gesellschaft von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. Mehrere Anschlussnehmer 

haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 22 Gerichtsstand 

1. Soweit eine Gerichtsstandvereinbarung rechtlich zulässig ist, ist der 
Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 



  

Seite 5 

AEB-A – Stadtwerke Prenzlau GmbH   Gültig ab 01.09.2018 
   

Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen am Sitz der für den 
Anschlussnehmer zuständigen Betriebsstelle der Gesellschaft. 

 
2. Das Gleiche gilt, 
a) wenn der Anschlussnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat 
 

b) wenn der Anschlussnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gebiet der Gesellschaft 

verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 

§ 23 Änderungsklausel 
1. Die AEB-A einschließlich Anlagen sowie die Höhe der Entwässe-

rungsentgelte können durch die Gesellschaft mit Wirkung für alle 
Anschlussnehmer geändert oder ergänzt werden. Änderungen oder 
Ergänzungen werden öffentlich bekannt gemacht. 

 
2. Mit der öffentlichen Bekanntmachung gelten sie als jedem An-

schlussnehmer zugegangen und werden Vertragsinhalt. 
 
§ 24 Streitbeilegungsverfahren 

Für eine Verbraucherschlichtung bei Streitigkeiten die nicht Strom oder 
Gas betreffen, ist die Allgemeine Schlichtungsstelle zuständig. Unser 

Unternehmen nimmt jedoch in dem Bereich Abwasser an keinem 
Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil. Das Gesetz verpflichtet uns 

dennoch auf die für Sie zuständige Schlichtungsstelle hinzuweisen. 
Dies ist die: 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlich-

tung e.V. Straßburger Straße 8 
77694 Kehl am Rhein 

Tel.: 07851/ 795 79 40 
Fax: 07851/ 795 79 41 
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de 

Homepage: www.verbraucher-schlichter.de 
 

§ 25 Inkrafttreten 
Diese 3. Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser der 
Stadtwerke Prenzlau GmbH inkl. Anlagen treten am 01.10.2018 in 

Kraft.
  

mailto:mail@verbraucher-schlichter.de
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Anlage 1 der SWP zu den 3. AEB-A der SWP – Einleitbedingungen und -
beschränkungen 
 
1. Grundsätzliches 
1.1 In die öffentliche Abwasseranlage dürfen Stoffe nicht eingeleitet 

oder eingebracht werden, die: 
a) dort beschäftigte Personen gefährden oder deren Gesundheit beein-
trächtigen, 

 
b) die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

 
c) giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 
 

d) Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen sowie 
 

e) die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung und -
verwendung erschweren. Die Schlammbeseitigung und -verwendung 

sind erschwert, solange eine bodenbezogene Verwertung des Klär-
schlamms wegen der Überschreitung zulässiger Grenzwerte gemäß 
Klärschlammverordnung verboten ist. Zu Stoffen, die nicht eingeleitet 

oder eingebracht werden dürfen, gehören insbesondere: 
 

 Grund-, Quell- und Dränagewasser 
 Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Borsten, 

Lederreste 
 Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier (diese Stoffe dürfen 

auch nicht in zerkleinerten Zustand eingeleitet werden) Kunst-
harz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssi-

ge und später erhärtende Abfälle sowie Bitumen Teer und deren 
Emulsionen 

 Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, und Molke 
 Lösungsmittel, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder 

die die Ölabscheidung verhindern 

 Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette 
sowie andere feuergefährliche, zerknallfähige und explosionsfähi-

ge Stoffe einschließlich des durch diese Stoffe verunreinigten 
Wassers 

 Säuren, Laugen, (zulässiger pH-Bereich 6,5 – 9,0),Phosgen, 

Schwefelwasserstoff, Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure 

sowie deren Salze, Carbide die Acetylen bilden 
 Chemikalien die durch ihre Toxizität, Resistenz und Bioakkumula-

tion als Gifte einzustufen sind. 
 Radioaktive Stoffe welche die in der jeweils gültigen Strahlen-

schutzverordnung vorgeschriebene Konzentration überschreiten. 
 

Abwässer, welche gefährliche Stoffe enthalten, sind vor der Einleitung 
in öffentliche Abwasseranlagen in geeigneter Weise zu behandeln. 
 

Abwasser darf nur in den zugelassenen Mengen in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleitet werden. Stoßartige Einleitungen von 

Abwasser, die zu einer Beeinträchtigung der öffentlichen Abwasseran-
lage führen, sind durch zeitlich verteilten Abfluss oder Rückhalteanla-
gen zu vermeiden. 

 
Konzentrationserniedrigung nicht gefährlicher Stoffe durch Verdünnung 

oder Vermischung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft. Die 
Grenzwerte für gefährliche Stoffe dürfen nicht entgegen den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik durch Verdünnung oder 

Vermischung erreicht werden. 
 

1.2 Schadstoffparameter 
Einleitung von Abwasser ist nicht zulässig, wenn die Schadstoffkon-

zentration sowie die Schadstoffkonzentration in innerbetrieblichen 
Abwasserteilströmen, ohne dass zusätzliche Wassermengen zu einer 
Verdünnung führen, folgende Grenzwerte überschreiten: 

 
1.2.1 Allgemeine Parameter 

a) CSB    1.300 mg/l 
b) Temperatur   35 °C 
c) pH-Wert    6,5 - 9,0 

d) Absetzbare Stoffe - nach 0,5h Absetzzeit 20 ml/l 
e) Leitfähigkeit   2.000 µS/cm 

 
1.2.2 Schwerflüchtige lipophile Stoffe (nach DIN 38409 Teil 17) 
    250 mg/l 

 
1.2.3 Kohlenwasserstoffe  50 mg/l 

a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) 50 mg/l 
b) Kohlenwasserstoffe, gesamt 

(DIN 38409 Teil 18)   20 mg/l 
c) adsorbierbare organische 
Halogenverbindungen (AOX)  0,5 mg/l 

d) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser- 

stoffe (LHKW) als Summe aus Trichlorethen, 
Tetrachlorethen,1,-1-,1-Trichlorethan, 

Dichlormethan, gerechnet als Chlor (Cl) 0,5 mg/l 
 
1.2.4 Organische halogenfreie Lösungsmittel  

Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar 
und biologisch abbaubar:  5,0 g/l 

 
1.2.5 Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
a) Antimon (Sb)   0,5 mg/l 

b) Arsen (As)   0,5 mg/l 
c) Barium (Ba)   5,0 mg/l 

d) Blei (Pb)    1,0 mg/l 
e) Cadmium (Cd)   0,3 mg/l 

f) Chrom (Cr)   1,0 mg/l 
g) Chrom-VI (Cr)   0,2 mg/l 
h) Kobalt (Co)   2,0 mg/l 

i) Kupfer (Cu)   0,5 mg/l 
j) Nickel (Ni)   1,0 mg/l 

k) Selen (Se)   1,0 mg/l 
l) Silber (Ag)   0,5 mg/l 
m) Quecksilber (Hg)   0,05 mg/l 

n) Zinn (Sn)   5,0 mg/l 
o) Zink (Zn)   5,0 mg/l 

 
1.2.6 Anorganische Stoffe (gelöst)  
a) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak 

(NH4+N+NH3-N)   100 mg/l 
b) Stickstoff aus Nitrit (NO2-N)  10 mg/l 

c) Cyanid, gesamt (CN)  20 mg/l 
d) Cyanid, leicht freisetzbar  1 mg/l 
e) Sulfat (SO4)   600 mg/l 

f) Sulfid    2 mg/l 
g) Fluorid (F)   50 mg/l 

h) Phosphorverbindungen (P)  15 mg/l 
 

1.2.7 Organische Stoffe 
a) wasserdampfflüchtige halogenfreie 
Phenole (als C6H5OH)   75 mg/l 

 
b) Farbstoffe nur in einer so geringen Konzentration, dass der Vorfluter 

nach Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Kläranlage 
visuell nicht mehr gefärbt erscheint. 
 

1.2.8 Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe  
    100 mg/l  

Höhere Konzentrationen im Abwasser sowie in innerbetrieblichen 
Abwasserströmen bedürfen einer Vorbehandlung oder bei Einleitung in 
die öffentliche Abwasseranlage der einzelvertraglichen Regelung mit 

der Gesellschaft. 
 

1.2.9 PFT – Perfluorierte Tensinde  300 mg/l 
Summe aus Einzelsubstanzen Perfluoroctansulfonsäure – PFOS und 

Perfluoroctansäure - PFOA 
 
2. Vorbehandlung 

2.1 Grundsätzliches 
2.1.1 Bei erforderlichen Vorbehandlungsanlagen müssen diese so 

gebaut, betrieben und unterhalten werden, dass die Schädlichkeit des 
Abwassers so gering gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils 
in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik mög-

lich ist. 
 

2.1.2 Soweit eine innerbetriebliche Vorbehandlung notwendig ist, ist 
sie so durchzuführen, dass die Aufsalzung des Abwassers möglichst 
gering bleibt und die öffentliche Abwasseranlage und deren Betrieb 

durch den Salzgehalt nicht beeinträchtigt wird. 
 

2.1.3 Sofern im Genehmigungsbescheid (eventuell Abwassereinlei-
tungsvertrag) keine anderen Werte angegeben sind, gelten für den 
Ablauf der Abwasservorbehandlungsanlagen in Anlage 1 im Abs.1.5. 

genannten Grenzwerte der Schadstoffkonzentrationen. 
 

2.1.4 Zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit gemäß den Auflagen 
der Stadtwerke Prenzlau GmbH muss im Ablauf der Vorbehandlungsan-

lage eine Möglichkeit zur Probenahme vorgesehen werden. Die genaue 
Lage des Probeentnahmepunktes ist der Stadtwerke Prenzlau GmbH 
mitzuteilen. 
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2.1.5 Der Betreiber von Vorbehandlungsanlagen hat durch Eigenkon-
trolle zu überwachen und hierdurch zu gewährleisten, dass die in 

Anlage 1 im Abs. 1.1 von der Einleitung ausgenommenen Stoffe nicht 
in die öffentliche Abwasseranlage gelangen und sofern im Genehmi-
gungsbescheid keine anderen Werte angegeben sind, die vorgenann-

ten Grenzwerte eingehalten werden. 
 

2.1.6 Über die Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch zu führen, das 
Vertretern der Stadtwerke Prenzlau GmbH auf Verlangen vorzulegen 

ist. 
 
2.1.7 In jedem Unternehmen muss eine Person bestimmt und der 

Gesellschaft schriftlich benannt werden, die für die Bedienung der 
Vorbehandlungsanlage verantwortlich ist. 

 
2.1.8 Jede abwasserrelevante wesentliche Störung an den Vorbehand-
lungsanlagen, die bereits Auswirkungen auf den Betrieb einer öffentli-

chen Abwasserbehandlungsanlage vermuten lässt, ist der Gesellschaft 
unverzüglich anzuzeigen. 

 
2.2 Abscheider 
2.2.1 Beim Anschluss von Grundstücken, auf denen Leichtflüssigkeit, 

Fett oder dergleichen anfallen kann, sind nach Anweisung der Stadt-
werke Prenzlau GmbH zugelassene Abscheider oder sonstige Vorrich-

tungen, entsprechend der geltenden Bestimmungen, zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser einzubauen. 

 
2.2.2 Die Abscheider für leicht brennbare oder zerknallfähige und für 
wassergefährdende Stoffe müssen mit einem Schwimmerverschluss 

versehen sein. 
 

2.2.3 Die Abscheider und Vorrichtungen müssen von dem Anschlussbe-
rechtigten in regelmäßigen / vorgeschriebenen Zeitabständen oder bei 
Bedarf entleert, gewartet und geprüft werden. Die Stadtwerke Prenzlau 

GmbH kann die Entleerungs- und Wartungszeiträume festsetzen sowie 
einen Nachweis fordern. Sind keine Zeiträume von der Stadtwerke 

Prenzlau GmbH vorgeschrieben, gelten die Normen der Abwasserreini-
gung. 
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Anlage 2 der SWP zu den 3. AEB-A der SWP – Tarife Abwasser
 

1. Entgelte 
1.1 Einleitung von Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage 

 

 -netto- -brutto- 

a) Grundpreis je 
Trinkwasseran-

schluss 

19,72 €/ Jahr 23,47 €/ Jahr 

b) Mengenpreis je 

m³ Schmutzwasser 

1,93 €/ m³ 2,30 €/ m³ 

c) Mindestmischpreis 2,39 €/ m³ 2,84 €/ m³ 

 
Ist der nach (Grundpreis+(Menge m³ X Mengenpreis)) / Menge m³ 
ermittelte Mischpreis geringer als (netto 2,39) 2,84 €/m³ erfolgt die 

Berechnung des Abwasserentgeltes als Produkt aus Menge in m³ und 
Mindestmischpreis. 

 
1.2 Zuschläge unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades 

Zuschläge in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades werden erho-
ben wenn: 
a) das eingeleitete Schmutzwasser einen chemischen Sauerstoffbedarf 

von mehr als 1.300 mg/l oder eine Konzentration an absetzbaren 
Stoffen von mehr als 20 mg/l aufweist und 

 
b) die jährliche eingeleitete Menge an Schmutzwasser mit erhöhten 
Parametern mehr als 200 m³ beträgt. 

 
Der Zuschlag Z erfolgt als prozentualer Aufschlag auf das Entgelt für 

die Einleitung von Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
und berechnet sich für die einzelnen Verschmutzungsarten wie folgt: 
 

Z (in %)    =     CSB  gemessen      -1      X 22,5 
                              1.300 

 
Z (in %)    =    Konzentration absetzbare Stoffe gemessen     -1     X  5 

                                                 20 
 
Die Zuschläge für den CSB-Wert und die Konzentration an absetzbaren 

Stoffen werden nebeneinander erhoben. 
 

1.3 Fäkalien und Klärschlamm aus abflusslosen Gruben, Transport 
 

 -netto- -brutto- 

a) Annahme von 

Fäkalien auf der 
Kläranlage 

3,78 €/ m³ 4,50 €/ m³ 

b) Annahme von 
Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen auf 

der Kläranlage 

13,04 €/ m³ 15,52 €/ m³ 

 

Der Transport von Klärschlamm und Fäkalien aus dem Stadtgebiet zur 
Kläranlage Prenzlau wird nach Wahl des Anschlussnehmers von priva-

ten Transporteuren oder den Stadtwerken Prenzlau übernommen. Die 
Transportentgelte richten sich nach den jeweiligen Entgeltbedingun-
gen des gewählten Transporteurs. 

 
1.4 Niederschlagswasser 

  

 -netto- -brutto- 

a) bei Einleitung in 
die Regenkanalisati-

on 

0,26 €/ m³ 0,31 €/ m³ 

b) bei Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation entsprechend 

Mengenpreis Schmutzwasser 

 

1.5 Grundpreis für zusätzliche Wassermesseinrichtung 
 

 -netto- -brutto- 

Grundpreis je zusätz-

liche Messeinrich-
tung 

21,80 €/ Jahr 25,94 €/ Jahr 

 
2. Sondertarif 
Sondertarife können individuell mit Anschlussnehmern (z.B. für Groß- 

oder Saisoneinleiter) auf der Grundlage eines Abwassereinleitungsver-
trages vertraglich vereinbart werden (Mindesteinleitmenge 15.000 

m³/a). 
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Anlage 3 der SWP zu den 3. AEB-A der SWP –  Abwassereinleitungsverträge/ Indirek-
teinleiterverträge 
 
1. Grundsätzliches 
Zur Einleitung von stärker verschmutztem Abwasser als nach Anlage 1 
Abs. 1 werden zwischen der Gesellschaft und dem Anschlussnehmer 

grundsätzlich Abwassereinleitungsverträge abgeschlossen. Bestehende 
mündliche Abwassereinleitungsverträge werden durch schriftliche 

Verträge abgelöst. 
 
2. Inhalt 

 Wesentliche Inhalte der Abwassereinleitungsverträge sind: 
 a) die Art des Abwassers 

 
 b) die Beschaffenheit des Abwassers (Grenzwerte wesentlicher In-

haltsstoffe, Schmutzfracht und deren zeitliche Verteilung) 
 
 c) Menge des Abwassers (Abwassermenge je Monat, Abwassermenge 

je Tag, Abwassermenge je Stunde, mittlere Abwassermenge je Tag, 
Art und Weise der Vorbehandlung) 

 
 d) Entgelt für das Abwasser (in Abhängigkeit des Verschmutzungs-
grades) 

 
 e) Art und Weise der Einleitung (Übergabeschächte und Einleitstellen) 

 
 f) Sonstiges (Angaben über vorhandene Eigenwasserversorgungsan-
lagen, Festlegungen über Vorbehandlungsanlage, Probenahmestelle, 

Messschächte, Messgeräte und Art der Werkstoffrückgewinnung) 
 

3. Pflichten und Rechte der Vertragspartner 
3.1 Treten beim Anschlussnehmer Veränderungen der Bauartzulassung 
des Grundstücks oder Abweichungen von den vertraglich vereinbarten 

Einleitbedingungen wie z.B. Art, Menge, Beschaffenheit sowie zeitliche 
Verteilung des Abwassers ein, hat der Anschlussnehmer der Gesell-

schaft unverzüglich ein Angebot auf Vertragsänderung zu unterbreiten, 
zu dem die Stadtwerke Prenzlau GmbH innerhalb von 4 Wochen 

Stellung zu nehmen haben. 
 
3.2 Der Anschlussnehmer hat das Recht, bei einer nachweislichen 

Unterschreitung der Grenzwerte bei der Gesellschaft einen Antrag auf 
Vertragsänderung zu stellen. 

 
3.3 Der Anschlussnehmer hat der Gesellschaft auf Anforderung Anga-
ben über die Abwassereinleitung der Folgejahre zu übergeben. 

 
3.4 Planmäßige Reparaturen und technologisch bedingte Stillstandszei-

ten von Anlagen der Anschlussnehmer, die Einfluss auf die Abwasser-
beschaffenheit oder die Abwassermenge haben, sind bei der Gesell-
schaft 8 Wochen vorher anzuzeigen. Diese legen in Übereinstimmung 

mit der zuständigen Wasserbehörde und dem Anschlussnehmer, bei 
gesundheitsbeeinträchtigen Abwasserinhaltsstoffen, auch in Abstim-

mung mit der Gesundheitsbehörde, für diese Zeiten besondere Bedin-
gungen (z.B. stufenweise Wiederinbetriebnahme, Stapelung bestimm-

ter Abwasserarten, Entgiftung vor Ort oder in anderen dafür geeigne-
ten Anlagen, Deponie) und befristete Grenzwerte fest. 
 

3.5 Ein Wechsel des Anschlussnehmers ist der Gesellschaft unverzüg-
lich mitzuteilen und bedarf deren Zustimmung. Die Gesellschaft ist 

nicht verpflichtet dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem Vertrags-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen. Der An-
schlussnehmer haftet für alle Forderungen aus dem bestehenden 

Vertragsverhältnis bis dies mit Zustimmung der Gesellschaft auf den 
neuen Anschlussnehmer übergegangen ist. 

 
3.6 Wird die Abwassereinleitung eingestellt, ist die Gesellschaft unver-
züglich schriftlich zu unterrichten. 

 
4. Beschaffenheit des Abwassers 

4.1 Die Gesellschaft legt für das Abwasser des Vertragspartners im 
erforderlichen Umfang sowie für jede Einleitstelle bzw. Probeentnah-
mestelle Grenzwerte für die Abwasserinhaltsstoffe und die Art der 

Beprobung fest. Den Aufwand für die Beprobung trägt der Anschluss-
nehmer Bei gesundheitsbeeinträchtigenden Abwasserinhaltsstoffen 

sind die Grenzwerte mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abzu-
stimmen. 

 
4.2 Bei Festlegung der Grenzwerte sind folgende Punkte zu berück-
sichtigen: 

a) die Aufnahmefähigkeit der Abwasserkanäle der Stadtwerke Prenzlau 
GmbH, 

 
b) die Technologie der Abwasserbehandlungsanlage der Stadtwerke 
Prenzlau GmbH zur ständigen Sicherung der Überwachungswerte für 

die Einleitung in das Gewässer, 
 

c) die technologischen und gesetzlichen Anforderungen an die Art der 
Abwassererzeugung sowie Abwasserbehandlung beim Anschlussneh-
mer, 

 
d) die behördlichen Auflagen und 

 
e) die Anforderungen an die Arbeitssicherheit für den Betrieb und die 

Instandsetzung der Abwasseranlage der Stadtwerke Prenzlau GmbH. 
 
4.3 Die Bestimmungen zu den Vorbehandlungsanlagen werden durch 

die Anlage 1 Abs. 2 geregelt. 
 

4.4 Maximale tägliche Abwasserlasten als Produkt aus Maximalwert 
und tägliche Durchschnittsabwassermenge werden nur mit solchen 
Einleitern vereinbart, deren Schmutzlastenanteil an der gesamten 

Schmutzfracht auf der Kläranlage erheblich ist. Voraussetzung in 
solchen Fällen ist die kontinuierliche Aufzeichnung von Schmutzkon-

zentrationswerten und Mengenmessungen beim Anschlussnehmer. Der 
vereinbarte Grenzwert ist unabhängig vom Lastwert einzuhalten. 
 

4.5 Konzentrationserniedrigung nicht gefährlicher Stoffe durch Ver-
dünnung oder Vermischung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft. 

Die Grenzwerte für gefährliche Stoffe dürfen nicht entgegen den 
jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik durch Verdünnung oder 

Vermischung erreicht werden. 
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Anlage 4 der SWP zu den 3. AEB-A der SWP – Informationen zur Datenverarbeitung 
 
1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für 

die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke 
Prenzlau GmbH, Freyschmidtstraße 20, 17291 Prenzlau, Telefon: 

03984 8530 Telefax: 03984 853199, E-Mail: info@stadtwerke-
prenzlau.de, www.stadtwerke-prenzlau.de 
 

2. Der Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft steht für Fragen zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten unter folgenden Kontakt-

daten zur Verfügung: Rechtsanwalt Markus Selent, Raumerstraße 23, 
10437 Berlin, Telefon: 030 60933555, Telefax: 030 60933558, E-Mail: 
selent@point-of-law.de. 

 
3. Die Gesellschaft verarbeitet folgende Kategorien personenbezoge-

ner Daten: Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Tele-
fonnummer, Geburtsdatum), Daten zur Entsorgungsstelle (z. B. Ent-

sorgungsart, Adresse, Flur, Flurstück, Gemarkung), Verbrauchs- und 
Entsorgungsdaten, Angaben zum Entsorgungszeitraum, Abrechnungs-
daten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 

 
4. Die Gesellschaft verarbeitet die personenbezogenen Daten zu den 

folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) der Verträge zum Netzanschluss, 
zur Netznutzung, zur Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser 

und Wärme sowie zur Entsorgung von Abwasser (und Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers) auf 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG. 
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder 
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-

GVO. 
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Gesellschaft oder Dritter erforderlich ist und nicht die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-

gen. 
d) Soweit der Anschlussnehmer der Gesellschaft eine Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt 
hat, verarbeitet die Gesellschaft personenbezogene Daten auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefon-

werbung kann der Anschlussnehmer jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO widerrufen. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers sowie 
Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des 
Anschlussnehmers durch Auskunfteien (z. B. Bürgel, SCHUFA und/oder 

Creditreform) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. 
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen 

nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der 
Gesellschaft oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die Gesell-
schaft übermittelt hierzu personenbezogene Daten über die Beantra-

gung, Durchführung und Beendigung des Vertrages sowie Daten über 
nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte 

Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdig-
keitsprüfungen von Anschlussnehmern (§§ 505a und 506 des Bürgerli-

chen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten 
und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) um 

Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des An-
schlussnehmers zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit 
fließen unter anderem die Anschriftendaten des Anschlussnehmers ein. 

 
5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten 

des Anschlussnehmers erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 4 genannten 
Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. 
Kategorien von Empfängern: Auskunfteien, Mess-/IT-Dienstleister, 

Druck- und Zustellungsdienstleister, Betriebsführer, Markt- bzw. 
Meinungsforschungsinstitute, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 

Inkassodienstleister und Anwälte, Versicherungen, Wirtschafsprüfer 
und andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), ausschließlich, 
soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung be-

steht. 
 

6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Dritt-
länder oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 

 
7. Die personenbezogenen Daten werden zu den unter Ziffer 4 ge-
nannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung 

dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und 
der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten solange 

gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der Gesell-
schaft an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtli-

chen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von 
zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 
 

8. Es bestehen gegenüber der Gesellschaft folgende Rechte auf Aus-
kunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-

GVO): 
a) Recht auf Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 

b) Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der 
Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr 

erforderlich ist oder der Anschlussnehmer eine erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat 

(Art. 17 DS-GVO); 
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 

(Art. 18 DS-GVO); 
d) Recht auf Datenübertragbarkeit der vom Anschlussnehmer bereit-

gestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-
GVO); 
e) Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf 

die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

f) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 
 
9. Verarbeitet die Gesellschaft personenbezogene Daten von Mitarbei-

tern des Anschlussnehmers, verpflichtet sich der Anschlussnehmer 
seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass die Gesellschaft für die 

Dauer des Vertrages die folgenden Kategorien personenbezogener 
Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages verar-
beitet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 

Daten zur Stellenbezeichnung. Der Anschlussnehmer informiert die 
betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung der benannten 

Kategorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DS-GVO erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen 

Mitarbeitern die Kontaktdaten der Gesellschaft als Verantwortlichem 
sowie des Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft mit. 
 

10. Der Anschlussnehmer kann der Verarbeitung seiner personenbe-

zogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktfor-
schung gegenüber der Gesellschaft ohne Angabe von Gründen jeder-

zeit widersprechen. Die Gesellschaft wird die personenbezogenen 
Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke 
der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die 

Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 

 
Auch anderen Verarbeitungen, die die Gesellschaft auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der An-

schlussnehmer gegenüber der Gesellschaft aus Gründen, die sich aus 
der besonderen Situation des Anschlussnehmers ergeben, jederzeit 

unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Die Gesellschaft wird die 
personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs 
grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und 

die Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 

des Anschlussnehmers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Prenzlau GmbH, 
Freyschmidtstraße 20, 17291 Prenzlau, Telefax: 03984 853199, E-Mail: 

info@stadtwerke-prenzlau.de. 
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